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I.   Verfassungsrechtliche Grundlagen  

Die nachfolgend aufgelisteten Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste befassen sich mit den 
verfassungsrechtlichen Grundlagen für Auslandseinsätze der Bundeswehr. Rechtlich problema-
tisch sind dabei Einsätze, die nicht innerhalb von kollektiven Sicherheitsstrukturen i.S.v. Art. 24 
Abs. 2 GG (also im Rahmen von VN, NATO, EU) eingebettet sind, sondern außerhalb solcher 
Strukturen (z.B. im Rahmen von sog. ad hoc-Koalitionen, coalitions of the willing) stattfinden:  

• Verfassungsrechtliche Grundlagen für Auslandseinsätze der Bundeswehr: Überle-
gungen zur Änderung der verfassungsrechtlichen Praxis, 16. Februar 2016,  
WD 2 – 3000 – 025/16 
 

• Kollektive Verteidigung Israels durch Deutschland,  
25. April 2024, WD 2 – 3000 – 031/24  
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) sowie nach deutscher 
Staatspraxis müssen Auslandseinsätze deutscher Streitkräfte in glaubwürdiger Weise multinatio-
nal eingehegt sein. Seit der berühmten AWACS-Entscheidung des BVerfG vom 12. Juli 1994 hat 
sich Art. 24 Abs. 2 GG als exklusiver verfassungsrechtlicher Handlungsrahmen für Auslands-
einsätze der Bundeswehr etabliert. Das BVerfG hat zuletzt im Lissabon-Urteil von 2009 in einem 
obiter dictum festgestellt, dass der „Auslandseinsatz der Streitkräfte […] außer im Verteidigungs-
fall nur in Systemen gegenseitiger kollektiver Sicherheit erlaubt (Art. 24 Abs. 2 GG) [ist]“.1 Dazu 
zählen etwa die VN, die NATO und die EU.  

 

1 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juni 2009 - 2 BvE 2/08, Rn. 254. 
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Ob Auslandseinsätze der Bundeswehr außerhalb kollektiver Sicherheitsstrukturen verfassungs-
rechtlich zulässig sind, ist umstritten, wird aber in der neueren Staatsrechtslehre zunehmend so 
gesehen. Die verfassungsrechtliche Frage lautet, ob die in Art. 87a Abs. 2 GG normierte Kompe-
tenz der Bundesregierung, Streitkräfte „zur Verteidigung“ einzusetzen, neben der Landes- (und 
Bündnisverteidigung) auch die kollektive Selbstverteidigung i.S.v. Art. 51 VN-Charta umfasst. 
Eine völkerrechtskonforme bzw. völkerrechtsfreundliche Auslegung der Verfassung legt dies 
nahe. Das verfassungsrechtliche Schrifttum, das in Art. 87a Abs. 2 GG i.V.m. Art. 51 VN-Charta 
eine tragfähige Grundlage für Auslandseinsätze der Bundeswehr außerhalb kollektiver Sicher-
heitsstrukturen sieht, findet Unterstützung in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts: Dieses geht davon aus, dass sämtliche Konstellationen der kollektiven Verteidigung im 
Sinne von Art. 51 VN-Charta auch unter den verfassungsrechtlichen Begriff der Verteidigung fal-
len. Nicht abschließend geklärt sind ferner Evakuierungsoperationen der Bundeswehr zur Ret-
tung deutscher Staatsangehöriger aus dem Ausland. 

Weiterführende Lektürehinweise:  

• Ladiges, „Verfassungsrechtliche Grundlagen für den Einsatz der Streitkräfte“,  
in: JuS 2015, S. 598 ff., https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bib-
data%2Fzeits%2Fjus%2F2015%2Fcont%2Fjus.2015.598.1.htm&pos=1&hlword
s=on 
 

• Payandeh/Sauer, „Die Beteiligung der Bundeswehr am Antiterroreinsatz in  
Syrien – völker- und verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen“, in: ZRP 
2016, S. 34 ff., https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bib-
data%2Fzeits%2Fzrp%2F2016%2Fcont%2Fzrp.2016.34.1.htm&pos=1&hlword
s=on&lasthit=True  
 

• Barth/Drohla, „Verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Evakuierung auslän-
discher Staatsangehöriger durch die Bundeswehr“, GSZ 2021, S. 232 ff., 
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bib-
data%2Fzeits%2Fgsz%2F2021%2Fcont%2Fgsz.2021.232.1.htm&pos=1&hlw
ords=on 

 

II.   Parlamentsbeteiligung (demokratische Legitimation durch Bundestagsmandat) 

Das Parlamentsbeteiligungsgesetz (ParlBG) vom 18. März 2005 regelt „Form und Ausmaß der Be-
teiligung des Bundestages beim Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte im Ausland“ und sieht 
vor, dass „der Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte außerhalb des Geltungsbereichs des 
Grundgesetzes der Zustimmung des Bundestages bedarf“. Ob es sich um einen bewaffneten Ein-
satz im Sinne des ParlBG handelt, richtet sich nach folgenden Kriterien: Nach der Legaldefinition 
liegt ein Einsatz bewaffneter Streitkräfte im Ausland vor, wenn Soldaten der Bundeswehr in be-
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waffnete Unternehmungen einbezogen sind oder eine Einbeziehung in eine bewaffnete Unter-
nehmung zu erwarten ist (§ 2 Abs. 1 ParlBG).2 Nicht zustimmungspflichtig sind vorbereitende 
Maßnahmen und Planungen (§ 2 Abs. 2 S. 1 und 2 ParlBG). Umstritten ist die parlamentarische 
Mandatierungspflichtigkeit von reinen Ausbildungsoperationen.3 Humanitäre Hilfsdienste und 
Hilfsleistungen, bei denen Waffen lediglich zum Zweck der Selbstverteidigung mitgeführt wer-
den, sind nicht zustimmungspflichtig (§ 2 Abs. 2 S. 3 ParlBG).4 Zur Vertiefung: 

 
• Wiss. Dienste, Zur Parlamentsbeteiligung bei der Mandatierung des Einsatzes von 

Streitkräften, 31. Oktober 2014, WD 2 – 3000 – 205/14 
 

• Rechtsvergleichend: Wiss. Dienste, Parlamentarische Beteiligung bei Auslandsein-
sätzen von Streitkräften. Untersuchungen zu Belgien, Deutschland, Frankreich, Ita-
lien, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien und Spanien, 4. Dezember 2018, 
WD 2 – 3000 – 173/18 
 

• Ladiges, „Beteiligung des Parlaments zeitgemäß?“, LTO, 15. März 2014, 
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bundeswehr-ausland-einsatz-parlament-
beteiligung/ 
 

• Kleinlein, „Kontinuität und Wandel in Grundlegung und Dogmatik des wehrverfas-
sungsrechtlichen Parlamentsvorbehalts“, in: AöR 2017, S. 43 ff., https://vie-
wer.content-select.com/pdf/viewer?ip=193.17.232.2&id_type=doi&identifi-
ers=10.1628%2f000389117X14894104852681&signa-
ture=fa384fbfc74b59a683e4c42a0efd8beb2f1ce21a&session=00000000-0000-0000-
0000-000000000000  
 

• Brissa, „Bundeswehr und Bundestag“, in: DÖV 2021, S. 137 ff., https://beck-on-
line.beck.de/Dokument?vpath=bib-
data%2Fzeits%2Fdoev%2F2012%2Fcont%2Fdoev.2012.137.1.htm&pos=1&hlword
s=on. Der Beitrag geht der Frage nach, ob mit dem Parlamentsvorbehalt nachteilige 
Auswirkungen auf das außenpolitische Engagement Deutschlands, insbesondere 
hinsichtlich der Mitgliedschaften in militärischen Bündnissen, verbunden sind. 
 

 

2 Speziell zum Begriff der Einbeziehung in eine bewaffnete Unternehmung: Wiss. Dienste, Zum Begriff der Einbe-
ziehung in eine bewaffnete Unternehmung, 14. Mai 2019, WD 2 – 3000 – 060/19.  

3 Hierzu: Wiss. Dienste, Parlamentsbeteiligung beim Ausbildungseinsatz deutscher Spezialkräfte in Niger, 14. Mai 
2019, WD 2 – 3000 – 061/19. 

4  Wiss. Dienste, Entsendung von Soldaten der Bundeswehr im Rahmen der Beistandsinitiative „Enhanced For-
ward Presence“ (eFP) ohne Mandatierung durch den Deutschen Bundestag, 18. Februar 2020,  
WD 2-3000-016/20,  S. 5. 
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• Seyffarth, „Eine verfassungsgerechte Reform des Parlamentsbeteiligungsgesetzes“,  
in: GSZ 2019, S. 57 ff., https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bib-
data%2Fzeits%2Fgsz%2F2019%2Fcont%2Fgsz.2019.57.1.htm&pos=1&hlwords=o
n.  

 

III.   Völker- und menschenrechtliche Regelungen für Auslandseinsätze der Bundeswehr 

Menschenrechtliche Regeln und Begrenzungen von Auslandseinsätzen der Bundeswehr ergeben 
sich infolge der Bindung Deutschlands an die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), 
wobei über die extraterritoriale Reichweite der Anwendung von EMRK-Rechten – also bei Aus-
landseinsätzen in Nicht-EMRK-Staaten wie z.B. Irak, Libanon, Afghanistan – Unklarheit besteht. 
Bei Auslandseinsätzen sind ferner die Regeln des humanitären Völkerrechts zu beachten. 

• Wiss. Dienste, Völkerrechtliche Rahmenbedingungen für Einsätze der Bundeswehr 
im Ausland, 13. Juni 2008, WD 2 – 3000 – 057/08 
 

IV.   Auslandseinsätze in der Praxis  

Rechtsvergleichend: Wiss. Dienste, US-Streitkräfte und Bundeswehr im Vergleich – Verteidi-
gungshaushalte, Truppenstärken, Standorte, Auslandseinsätze und Mandate, 27. Februar 2018, 
WD 2 – 3000 – 012/18, S. 27 ff.  

Das Bundesverteidigungsministerium (BMVg) beantwortet Fragen u.a. zu Hintergründen, Rechts-
grundlagen und zur Chronologie laufender und abgeschlossener Bundeswehreinsätze: 

• Laufende Einsätze: https://www.bundeswehr.de/de/einsaetze-bundeswehr; 
https://www.bmvg.de/de/themen/friedenssicherung/einsaetze-der-bundeswehr 

• Abgeschlossene Einsätze und anerkannte Missionen der Bundeswehr: 
https://www.bundeswehr.de/de/einsaetze-bundeswehr/abgeschlossene-einsaetze-
der-bundeswehr 

 

V.   Evaluierung von Auslandseinsätzen 

• Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags: „Lehren aus Afghanistan für das 
künftige vernetzte Engagement Deutschlands“, Zwischenbericht, 19. Februar 2024, 
BT-Drs. 20/10400, https://dserver.bundestag.de/btd/20/104/2010400.pdf sowie all-
gemein zur Enquete-Kommission https://www.bundestag.de/ausschuesse/wei-
tere_gremien/enquete_afghanistan 
 

• PRIF Spotlight 11/2023: Scheitern in Afghanistan: Wenn es sich Ursachenfor-
schung zu einfach macht“, https://www.prif.org/fileadmin/HSFK/hsfk_publikatio-
nen/Spotlight_11_2023_barrierefrei.pdf 
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